
 
 

 
VEREINBARUNG 

 
1) Die Marktgemeinden Fieberbrunn, Hopfgarten im Brixental und St. Johann in Tirol 

sowie die Gemeinden Brixen im Thale, Going, Hochfilzen, Itter, Kirchberg, Kirchdorf 

in Tirol, Kössen, Oberndorf in Tirol, Reith bei Kitzbühel, St. Jakob in Haus, St. Ulrich 

am Pillersee, Schwendt, Waidring und Westendorf schließen sich zu einem 

Gemeindeverband gemäß § 129 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 TGO, LGBI. Nr. 

36/2001, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBI. Nr.104/2023, zusammen. 

 

2) Die Aufgaben des Gemeindeverbandes sind: 

 

a)  Die Erfüllung aller den Gemeinden im Bereich der Abfallwirtschaft obliegenden Aufgaben 

nach dem Abfallwirtschaftsgesetz. Organisation der Abfall- und Wertstoffsammlung 

(Restmüll, Leichtverpackungen, Metall, Papier, Karton, Glas, Speisereste, Gartenabfälle, 

Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Problemstoffe). Umwelt- und Abfallberatung. Betreuung von 

Abfallanlagen (Recyclinghöfe) und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

b) Der Abschluss und die Erfüllung zivilrechtlicher Verträge mit Betreibern von Deponien und 

Entsorgungs- bzw. Verwertungsunternehmen. 

 

c) Betrieb und Instandhaltung einer Bioabfallaufbereitungsanlage, entsprechend der 

Bescheide des Landeshauptmannes von Tirol vom 08.04.2014, Zl. U-30.430/39, 

29.06.2016, Zl. U-ABF-7/16/22-2016, 28.04.2017, Zl. U-ABF-7/16742-2017. In der 

Aufbereitungsanlage werden die gesammelten privaten und betrieblichen organischen 

Abfälle (Speisereste) aufbereitet. Das gewonnene Co-Substrat wird  ausschließlich  an 

Biogas- und Co-Fermentationsanlagen (Kläranlagen) übergeben, welche über eine 

Bewilligung zum Sammeln und Behandeln dieser Abfallart verfügen.  

 
 

3) Der Name des Gemeindeverbandes ist „Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel“. 
 
 
4) Der Sitz des Gemeindeverbandes ist in Oberndorf in Tirol. 
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